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Betr.:  Kleine Anfrage der Abgeordneten Frank Schäffler, Christian Dürr, Dr. Florian Toncar 
u. a. und der Fraktion der FDP: 

 „Position der Bundesregierung zur personellen Aufstellung der Deutschen Prüfstelle 
für Rechnungslegung“ – Bundestagsdrucksache 19/27404 – vom 9. März 2021 

 
 
 
Anlg.: – 1 –  

 

 

Anliegend übersende ich die Antwort der Bundesregierung auf die oben genannte 

Kleine Anfrage. 

 



Antwort der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frank Schäffler, Christian Dürr,  

Dr. Florian Toncar u. a. und der Fraktion der FDP: 

„Position der Bundesregierung zur personellen Aufstellung der Deutschen Prüfstelle 

für Rechnungslegung“ 

– Bundestagsdrucksache 19/27404 –  

 

Das „Handelsblatt“ vom 23. Februar 2021 berichtet, die Bundesregierung gehe „auf Distanz“ 

zum Präsidenten der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR), Prof. Dr. Edgar 

Ernst (https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-v ersicherungen/edgar-ernst-bundes-

regierung-geht-auf-distanz-zum-praesidentender-bilanzpolizei-dpr/26942532.html?ticket=ST-

4248766-33Zej1LGZjgHi0yZ NfVj-ap1). Hintergrund seien dessen Aufsichtsratsposten bei 

börsennotierten deutschen Konzernen. Mittlerweile hat die DPR mitgeteilt, dass Prof. Dr. Ed-

gar Ernst die Stelle des Präsidenten zum 31. Dezember 2021 niederlegen wird 

(https://www.frep.info/docs/pressemitteilungen/2021/20210224_pm.pdf). In den Statuten der 

DPR sei schon seit Langem prinzipiell festgelegt, dass der Präsident der Prüfstelle während 

seiner Amtszeit keine Aufsichtsratsmandate innehaben sollte. Die aktuelle Kritik entzünde 

sich laut „Handelsblatt“ vor allem am Aufsichtsratsmandat des DPR-Präsidenten bei der 

Metro AG. Prof. Dr. Edgar Ernst trat diesen Posten 2017 an – ein Jahr, nachdem das Bun-

desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eine Verschärfung der DPR-Statuten 

durchgesetzt hatte. Das (vorläufige) Protokoll der 22. Sitzung des 3. Parlamentarischen Un-

tersuchungsausschusses legt nahe, dass diese Verschärfung am 12. Mai 2016 erfolgte (a. a. 

O., Seite 47 von 216, linke Spalte). Prof. Dr. Edgar Ernst wird vorgeworfen, gegen diese Re-

gel verstoßen zu haben. Der Antritt des Aufsichtsratsmandats solle wiederum am 21. Feb-

ruar 2017 vollzogen worden sein (a. a. O., Seite 47 von 216, linke Spalte). Ausnahmen seien 

laut „Handelsblatt“ jedoch möglicherweise zugelassen und müssten aber im Einzelfall geneh-

migt werden, insbesondere im Falle langjährig bestehender Mandate. Dies müsse der DPR-

Chef mit dem Trägerverein der Prüfstelle klären, dem zahlreiche Verbände wie der BDI und 

Aktionärsschützer wie die DSW angehören. Bisher ist ungeklärt, welchen Weg der Vorgang 

im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz genommen hat. 

 

1. Ist das im o. g. Bericht des „Handelsblatts“ ebenso genannte Rechtsgutachten der Berli-

ner Kanzlei Arvantage dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

(BMJV) bekannt? 
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a) Wenn ja, hat das BMJV eine eigene Überprüfung bzw. Bewertung des Gutachtens vor-

genommen?  Wenn ja, wer hat diese Überprüfung bzw. Bewertung wann und von wel-

chen Einheiten (v. a. Referaten) angefordert (bitte die genauen Daten und Beteiligten 

benennen)? Wenn ja, welche Referate haben diese Überprüfung vorgenommen? Wenn 

ja, in welcher Weise wurde die Leitungsebene über das Ergebnis unterrichtet (bitte ge-

naue Daten, Beteiligte und Inhalt der Leitungsvorlage angeben)? 

 

b) Wenn ja, teilt das BMJV die im genannten Rechtsgutachten genannte Rechtsansicht, 

wonach die 2016 verschärfte Verfahrensordnung der DPR keine Anwendung auf den Ar-

beitsvertrag mit dem DPR-Präsidenten habe finden können, da der 2014 verlängerte 

Dienstvertrag noch bis Ende Juni 2019 fortgegolten habe und daher keine Einbeziehung 

der Verschärfungen möglich gewesen seien? Wenn ja, aus welchen Gründen? 

 

c) Wenn nein, aus welchen Gründen nicht? Wenn nein, würde aus Sicht des BMJV die im 

Jahr 2016 verschärfte Verfahrensordnung der DPR im Hinblick auf das Aufsichtsrats-

mandat des DPR-Präsidenten bei der Metro AG Anwendung finden? Wäre in diesem 

Fall ein weiteres Aufsichtsratsmandat aus Sicht des BMJV überhaupt genehmigungsfä-

hig gewesen? 

 

d) Wurde die von der Berliner Kanzlei im Gutachten vertretene Rechtsauffassung bereits 

im Zuge der Anzeige und/oder Genehmigung des Metro-Aufsichtsratsmandats seitens 

des DPR-Präsidenten und/oder von dritter Seite auch an das BMJV herangetragen? 

Wenn ja, wann, und an welchen Beteiligten (bitte die genauen Daten und Beteiligten an-

geben)?  

 

e) Wenn das BMJV keine eigene Überprüfung bzw. Bewertung des Gutachtens vorgenom-

men hat, aus welchen Gründen nicht? 

 

Die Fragestellerinnen und Fragesteller beziehen sich auf eine rechtliche Stellungnahme, die 

der Präsident der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) gegenüber dem dritten 

Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der 19. Wahlperiode des Deutschen Bundes-

tags abgegeben hat. Diese Stellungnahme liegt dem Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz (BMJV) seit 19. Februar 2021 vor.  

 

Die Vernehmung des Präsidenten der DPR vor dem dritten Parlamentarischen Untersu-

chungsausschuss der 19. Wahlperiode des Deutschen Bundestags gab im BMJV Anlass zur 

Überprüfung, wie der in der Stellungnahme angesprochene Sachverhalt seinerzeit bewertet 
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wurde. Dazu ist folgendes zu sagen: Bei Verabschiedung der geänderten Verfahrensord-

nung des Nominierungsausschusses im Jahr 2016 war es das Verständnis der DPR, dass 

diese nur für Neuwahlen ab dem Datum der Beschlussfassung gelten, aber keine Auswirkun-

gen auf den laufenden Dienstvertrag des Präsidenten haben sollte. Diese Auffassung wurde 

seinerzeit im BMJV geteilt und dementsprechend der Hausleitung mitgeteilt. Das BMJV und 

das Bundesministerium der Finanzen (BMF) haben die Zustimmung zur Wiederwahl des 

Präsidenten der DPR mit Wirkung vom 1. Juli 2019 davon abhängig gemacht, dass der 

Dienstvertrag die aktuellen Vorgaben der Verfahrensordnung des Nominierungsausschusses 

nachvollzieht. Die Zahl der Aufsichtsratsmandate für den Präsidenten der DPR war demge-

mäß seit dem 1. Juli 2019 auf drei beschränkt. Neue Mandate dürfen nicht mehr angenom-

men werden. Diese Vorgabe hält der Präsident der DPR nach Kenntnis der Bundesregierung 

ein.  

 

2. Trifft die Darstellung des „Handelsblatts“ nach Kenntnis der Bundesregierung zu, wonach 

der DPR-Präsident den Antritt des Aufsichtsratsmandats angezeigt hat? 

 

3. Bei welcher Stelle hat der DPR-Präsident nach Kenntnis der Bundesregierung die Auf-

sichtsratstätigkeit angezeigt (bitte die genauen Daten und Beteiligten benennen)? Wurde 

die Tätigkeit nach Kenntnis der Bundesregierung vor oder nach der Bestellung zum Auf-

sichtsrat bei der Metro AG angezeigt? 

 

4. Wurde das BMJV durch den Nominierungsausschuss der DPR und/oder auf anderem 

Wege über die Bestellung des DPR-Präsidenten zum Aufsichtsrat bei der Metro AG in 

Kenntnis gesetzt? Wenn ja, durch wen erfolgte die Unterrichtung? Wenn ja, wer wurde im 

BMJV unmittelbar und sodann im weiteren Verlauf über diesen Vorgang unterrichtet (bitte 

die genauen Daten und Beteiligten angeben)? 

 

5. Wurde der Vorgang der Bestellung als Aufsichtsratsmitglied dem BMJV zur Kenntnis ge-

bracht bzw. zur Genehmigung vorgelegt (bitte genauen Ablauf und beteiligte Personen 

angeben)? 

 

6. Gab es zu diesem Vorgang im BMJV eine Leitungsvorlage oder einen Vermerk? Wenn 

ja, wer informierte wen wann und zu welchem Inhalt (bitte die genauen Daten, Inhalt und 

Beteiligte abgeben)? 

 

Die Fragen werden gemeinsam beantwortet. Die Übernahme des angesprochenen Auf-

sichtsratsmandats durch den Präsidenten der DPR war dem BMJV nicht angezeigt oder zur 
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Genehmigung vorgelegt worden. Das angesprochene Aufsichtsratsmandat des Präsidenten 

der DPR ist dem BMJV im September 2017 auf Fachebene durch einen telefonischen Hin-

weis des BMF bekannt geworden. Ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.  

 

7. Wurde nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahresbericht der DPR zum Geschäftsjahr 

2017 über die Bestellung als Aufsichtsratsmitglied berichtet? Wenn ja, an welchen Stel-

len? 

 

Nach Kenntnis der Bundesregierung ist dies nicht der Fall. 

 

8. Sieht das BMJV unter dem Eindruck der Diskussionen bei der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht im Hinblick auf die Anzeigepflicht von privaten Finanzgeschäften 

von Mitarbeitern der DPR einen Verbesserungsbedarf? Wenn ja, welchen konkret, und 

zu wann wird dieser umgesetzt? Wenn nein, aus welchen Gründen nicht? 

 

Die DPR hat aus aktuellem Anlass eine Regelung für private Finanzgeschäfte ihrer Beschäf-

tigten erlassen, die seit 18. März 2021 in Kraft gesetzt ist. Danach dürfen DPR-Beschäftigte 

grundsätzlich weder für eigene oder fremde Rechnung noch für einen anderen Finanzinstru-

mente im Sinne des § 2 Absatz 4 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) erwerben, die 

durch Unternehmen, die der Bilanzkontrolle durch die DPR unterliegen oder bei denen ein 

Unternehmen der Gruppe der Bilanzkontrolle durch die DPR unterliegt, ausgegeben wurden, 

oder die sich auf diese Finanzinstrumente beziehen. Ausgenommen sind Anteile an Invest-

mentvermögen im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs und private Fi-

nanzgeschäfte, die durch Wertpapierdienstleister für DPR-Beschäftigte im Rahmen einer Fi-

nanzportfolioverwaltung gemäß § 2 Absatz 8 Satz 1 Nummer 7 WpHG abgeschlossen wer-

den. Eine Ausnahme ist zudem für Erwerbsvorgänge vorgesehen, die vor Inkrafttreten dieser 

Regelung getätigt wurden, oder bei denen die diese Finanzinstrumente ausgebenden Unter-

nehmen zum Transaktionszeitpunkt nicht der Bilanzkontrolle durch die DPR unterfallen. In 

diesem Fall gelten konkrete Vorgaben, in welchem Zeitraum die Veräußerung der Finanzin-

strumente untersagt ist.  

 

9. Haben Vertreter des Bundesministeriums der Finanzen bzw. des BMJV Prof. Dr. Edgar 

Ernst einen Rücktritt nahegelegt, und wenn ja, wann? 

 

Prof. Dr. Edgar Ernst, seit Juli 2011 Präsident der Prüfstelle, wird auf eigenen Wunsch sein 

Amt zum 31. Dezember 2021 niederlegen. Es wird insoweit auf die Pressemitteilung der 
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Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung e.V. DPR verwiesen (abrufbar unter 

https://www.frep.info/docs/pressemitteilungen/2021/20210224_pm.pdf). 


